
Satzung

der Dachverband des Erftstädter
Sports

§ 1 Name, SiE, Geschäftsjahr

Der Stadisportverband Erftstadt e.V., im Folgenden SSV genannt, ist eine
Gemeinschaft der Vereine in der Stadt Erftstadt, die den Sport unterstützen.
Der SSV ist Mitglted des Verbundsystems der Bünde und Verbände des
Organisierten Sports im LSB NRW' Er ist selbständig tätig und erkennt die Satzungen
des LSB und des KSB Rhein- Erft an.
Oer SSV hal seinen Sitz in Erftstadt und ist im Vereinsregister eingetragen.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Zweck

Der Zweck des SSV ist die Förderung des Sports, der Jugendhilfe, der lntegration, der
Erzienung und des Öffentlichen Gesundheitswesens-
Zur Erreichung des Vereinszwecks tritt der SSV da{ür ein, dass allen Einwohnern der
Stadt Erftstadt die Möglichkeit gegeben wird, unter zeitgemäßen Bedingungen Sport
auszuüben. Er hat das Ziel, den Sport in vielfältlger Weise zu fördern und die dafür
erforderlichen Maßnahmen zu koordinieren-
Er betreibt dabei Jugendhilfe im Sinne des SozialgeseEbuches und fördert die
Berücksichtigung der Belange des Sports in den verschiedensten
gesellschaftspolitischen Handlungsfeldern wie zum Beispiel Erziehung, Bildung, Kultur,
Gesundheit, Soziales, lntegration und Umweltschutz,
Der SSV ve(ritt den Sport in vereins-, verbands- und fachübergreifenden
Angelegenheiten, insbesondere auch gegenüber der Stadt Erftstadt.
Er unterstützt den KSB Rhein-Erft bei der Erfüllung seiner Aufgaben und nimmt in
seinem Bereich die lnteressen seiner Mitglieder gegenuber der Stadt Erftstadt wahr.

§ 3 Aufgaben

1

Stadtsportverband
Erftstadt e.V.

Die Aufgaben werden verwirklicht durch:
1. die ideelle, materielle und personelle Unterstützung der dem SSV.

angeschlossenen gemeinnützigen Mitgliedsvereine.
2. Durchführung von Sport und sportorientierten Veranstaltungen.
3- Förderung von Breitensport (Sport für alle, FreZeitsport, Gesundheitssport,

Gesundheitsförderung), Leistungssport.
4. Kooperation mit dem KSB Rhein-Erft, sowie den Fachverbänden bei der

Aus-/Weiterbildung und dem Einsatz von sachgemäß ausgebildeten
Ubungsleitern, Trainern und Helfern.

5. Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem für Sportvereine.
6. Abnahme und Verleihung von Sport- und Leisfungsabzeichen.
7. Öffentlichkeitsarbeit



8. SportpolitischeArbeit
9. Beratende Funktion im Sportsulttenbau und Beratung bei der Vergabe von

Sportstaitten an die Mitglieder.
10. Die Beteiligung an Kooperatbnen mit dem LSB NRW, BildungsYverk des KSB

Rhein-Erft, KSB Rhein-Erft und den Fachausschüssen der Stadt Erftstadt.
1 1. Die Unterstützung der Arbeit der Vereine auf gemeindlicher Ebene, sofern sie

Mitglieder des SSV sind.

§4 Gemeinnützigkeit

Der SSV verficlgt ausschließlich und unmitelbar gemeinnüEige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "§euerbegünstigte Zwecke' der Abgabenordnung.
Er ist selbsüos tätig und verblgt nicht in erster Linie eigenwidschaftliche Zwecke. Alle Mittel
des Vereins dtirfen nur zu saEungsmäßigen Zwecken verwendet werden.
Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral.
Die Mi§lieder erhalten in ihrer Ergenschaft als Mi§lieder keine Zuwendungen aus den
Mitteln des Vereins" Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins ftemd
sand oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Anspräche auf Zahlung des
Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen.

§5 Em,erb der Mitgliedschaft

Mitglied des SSV konnen alle gemeinnüEigen Vereine und Organisationen der Stadt
Erftstadt werden , die den Sport als Vereinszweck fördem .

Die Mitgliedschaff wird durch schriffliche Erklärung an den geschäftsführenden Vorstand
beantragt. Über die Aufuahme von Vereinen und Organisationen entscheidet der
gescftäffsführende Vorstand durch mehrheitlicten Beschluss- Mit Beschlussfassung beginnt
die Mitgliedschaft. Ein Auftahmeanspruch besteht nichl DieAblehnung der Aufnahme
muss nicht begriindet werden.

§6 Arten der liitgliedschaft

Der SSV besteht aus:
Ordentlichen Mügliedem:
Sportvereine, die dem Verbundsystem des LSB NRW einem anerkannten Fachverband des
LSB und dem KSB Rhein-Erft e- V. angehören

Außerordenüichen M itgliedern :

sonstige Sportvereine und Organisationen.

§7 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet:
- durch Ausüitt
- durch Ausschluss
- beijuristischen Personen zusäElich durch deren Auflösung

Der Austiit ist schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres gegenüber dem
geschäftsführenden Vorstand zu erklären.

Ein Ausscfiluss kann erfolgen:
1. wenn ein Mitglied troE schrifrlicher Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen

nlcht nachkommt
2. beigrobem oder wiederholtem Vergehen gegen die Satzung oder Ordnungen

des SSV
3. wegen eines schweren Verstoßes gegen die lnteressen des SSV
4. wenn ein Mitglied den SSV oder sein Ansehen schädigt oder zu schädigen

versucht

DerAusschluss kann auf begründeten Antrag eines Mitgliedes nach vorheriger Anhörung
des Betroffenen durch den geschäftsfilhrenden Vorstand erfolgen"
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Erurird dem betsofienen Milglied schriffich unter Angabe der Gründe mitgeteilt und ist mit
der Zustellung wirksam. Gegen den Ausschluss besteht das Recht des Einspruchs.
Er ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe schrifüich beim geschäftsfrlhrenden
Vorstand eanzulegen. Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung.
Mit dem Ausffi aus dem SSV oder dem Verlust der MiEliedschaft erlöschen sämtliche aus
der Mitgliedschaft entspringenden Rechte. Die Beitragspflicht erlischt mit Beendigung des
laufenden Geschäftsjahres. Vereinseigene &genstiinde sind dem SSV zurückzugeben oder
wertmäßig abzugelten.
Db Beendigung befreit nichl von der Zahlung noch ausstehender Beiträge.

§8 Beiträge

Die Mitglieder zahlen gegebenenfalls Mitgliedsbeiträge.ZusäUlich können Sonderbeiträge für
bestimmte LeisUngen des Vereins erfioben werden-
Der gescträfuführende Vorstand kann in EinzelFällen Mitgliedsbeifäge erlassen, ermäßigen
oderstunden.
Neheres regeft die Beitragsordnung.

§9 Haftung

Der SSV haftet nicht tür Schäden und Veriuste, die Mitglieder bei der Ausilbung des Sports,
bei BenuEung von Anlagen, Einrichtungen oder Geräten des SSV oder bei SSV -
Veranstaltungen bzrr. bei einer sonst fr]r den SSV erfo§ten Tätigkeit erleiden, soweit solche
Schäden oder Verluste nicht durch bestehende Versicherungen gedeckt sind.
Die Haftung des VorsEndes, von ehrenamtlich Tätigen und Organ- oder Amtsträgem ist auf
Vorsats und grobe Fahrlässigkeit begrenzt.

§ 10 Vereinsorgane

Organe des SSV sind:
die Mitgliederversammlung
der geschensführende Vorstand
der erweiterte Vorstand
die Sportjugend

§ 11 Die llitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird in Form einer f,ebgiertenversammlung
abgehalten. Sie seEt sich zusammen aus:
- den Delegie(en der ordenüichen Mitgliedsvereine
- den Delegierten der außerordentlichen Mitgliedsvereine (beratend, ohne Stimmrecht)
- den Vertretem der Sportjugend
- den Mitgliedem des erweiterten Vorstandes

Jeder ordentliche Mitgliedsverein hat eine Stimme.
Die Mitgliedsvereine haben dari]ber hinaus ab 500 Mitglieder filr weitere 500 Mitglieder
jeweils eine Stimme mehr.

Maßgebend bt das Ergebnis der Bestandserhebung des LSB lür das der
Mitgliederversammlung vorhergehende Jahr
Die Übertragung des Delegiertenstimmrechts erfolgt durch die Mitgliedsvereine. Es gilt:jeder
Delegierte hat eine Stimme.
Die Sportiugend des SSV Erftstadt hat 2 Stimmen.
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands habenje eine Stimme-
Die ordentliche Mitgliederversammlung des SSV istmindeslens einmaljährlich -
und zwar in der Regel in der ersten Häme des Kalenderjahres - einzuberufen. Jede
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Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstands geleitet.

Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt durch schriftliche Einladung oder
durch Email mindestens 4 Wochen vor dem Versammlungstermin durch den
geschäftsführenden Vorstand. Mit der Einberufung sind gleichzeitig die Tagesordnung und
die Anträge im Wortlaut bekannt zu geben.

Anträge zur Tagesordnung können von allen stimmberechtigten Mitgliedern gestellt werden.
Die Anträge sind zu begrilnden und müssen dem geschäftsführenden Vorstand spätestens
2Wochen vor derVersammlung schriftlich unter Angabe des Namens zugehen.

Die Mitgliederversammlung kann entweder real oder virtuell erfolgen. Der Vorstand
entscheidet hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in der Einladung
mit. Die Vorschrift des § 32 Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberirhrt. Virtuelle
MiigliedeNersammlungen finden in einem nur für Mitglieder zugänglichen Chatroom statt.
Mitglieder müssen sich hierbei mit ihren Daten sowie einem gesonderten Passwort anmelden.
Das Passwort ist jeweils nur für eine virtuelle Mitgliederversammlung gültig. Mitglieder, die
ihre E-Mail-Adresse beim Verein registriert haben, erhalten das Passwort durch eine
gesonderte E-Mail, die übrigen Mitglieder erhalten das Passwort per Brief. Ausreichend ist
eine Versendung des Passworts zwei Tage vor der Mitgliederversammlung an die dem
Verein zuletzt bekannt gegebene (E-Mail-)Adresse bzw. eine Woche vor Versammlung an die
dem Verein zuletzt bekannte Postadresse. Die Mitglieder sind verpflichtet, das Passwort
geheim zu halten. Eine Weitergabe an dritte Personen ist nicht zulässig.
(Zur Rechtlage siehe die ausführlichen Ausführungen des OLG Hamm vom 27.09.2011 - l-27
W 1 06/ 1 1 unter httpslwww.iww.delquellenmateriavidlS27o

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom geschäftsführenden Vorstand
jederzeit einberufen werden. Sie muss einberufen werden, wenn dies von 1/4der
Mitgliedsvereine schrif8ich und unter Angabe der Gründe beim geschäftsführenden
Vorstand beantragt wird. Die Einberufung der Versämmlung hat dann innerhalb von 3
Monaten zu erfolgen. Die Frist für die Einberufung kann im Dringlichkeitsfall bis auf zwei
Wochen verkürä werden.

ln der Einladung müssen älle Gründe, die seitens der MiElieder filr die Durchführung einer
außerordentlichen Versammlung genannt worden sind, in ihrem wesentlichen lnhalt
wiedergegeben werden.

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Entgegennahme von Berichten des Vorstandes, der Kassenprüfer und gegebenenfalls
besonderer Beauftsagter

- Die form-und kistgerechte Einladung wird zu Beginn der Mitgliederversammlung
festgestellt und dokumentiert.

- Festlegung der sportpolitischen Richtlinien des SSV
- Entlastung des Vorstandes
- Entgegennahme des Berchts über den Jahresabschluss des letzten Wi.tscheftsjahres
- Entgegennahme des Wirtschaftsplanes des folgenden Jahres
- Festlegung der Mitgliedsbeiträge und Sonderbeiträge
- Wahl der Vorstandsmitglieder alle drei Jahre
- Wahl der Kassenprüfer alle drei Jahre -Wiederwahl ist möglich
- Beschlussfassung über andere satzungsgemäße Aufgaben und Anträge

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rticksicht auf die Zahl der erschienenen Delegierten
beschlussfähig.

Sie entscheidet bei Beschlüssen undWahlen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, wobei Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen als nicht abgegeben gelten und
nicht gezählt werden.
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Kann für einen Antrag keine Mehrheit erzielt werden, so gilt er äls abgelehnt. Anderungen
der Satzung oder des Vereinszwecks können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der
abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

Satzungsänderungen autgrund von Auflagen des Registergerichts oder anderer Behörden,
sowie reda*tionelle Anderungen können vom geschäflsfflhrenden Vorstand beschlossen
werden.
Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Erheben der Stimmkarte. Eine geheime
Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/3 der abgegebenen Stimmen
verlangt wird.
Jeder Delegierte ist mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mi§liederversammlung
stimmberechtigt. Wählbar ist er mit Vollendung des 18. Lebensjahres.
Über sämtliche Mitgliederversammlungen des SSV ist ein Protokoll zu fertigen, das vom
Versammlungsleiter sowie vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 12 Vorstand

der geschäftsführende Voßtand gern. § 26 BGB besteht aus:
1.dem VorsiEenden
2.avei stellvertretenden Vorsitzenden
3.dem Schatzmeister
4.dem Jugendvorstand

Je 2 dieser Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich
gemeinsam,urobei einer der beiden der VorsiEende oder einer seiner Stellvertreter sein
muss.

Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus:

1. den Mitgliedem des geschäftsführenden Vorstiands
2. dem stellvertretenden Jugendvorstand
3. den Beiräten

Der erweiterte Vorstand kann sich bei Bedarf um weitere Personen mit besonderer
Aufgabenstellung ergänzen,

Die Mitglieder des Vorstands gem" §12.1 der SaEung werden einzeln durch die
Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt
Ausnahme bildet der Jugendvorstand der von der Jugendversammlung gemäß der
Jugendordnung gewählt wird"
Weitere Ausnahme bilden die Beiräte, die vom geschäftsilhrenden Vorstand benannt
werden.

Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur satsungsgemäßen Neuwahl im Amt, gleichgültig, ob
diese Wahl mehr oder weniger als 3 Jahre nach Beginn der Amtszeit stattfindet.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so bestellt der
geschäffsfiihrende Vorstiand einen Stellvertreter, der das Amt kommissarisch bis zur
nächsten Mi§liederversammlung führt. Die nächste Mitgliederversammlung wählt einen
Vertreter bas zur nächsten tumusgemäßen Neuwahl,
Sollte ein VorsEndsemt ndrt anderweitig besetzt werden können, so kann ein
Vorstandsmitglied ein zweites Amt ausüben.

Dem geschäfrsführenden Vorstand obliegt die Leitung des SSV.
Er ist für alle Aufgaben zustaindig,die nicht durch SaEung oder Ordnungen einem anderen
Vereinsorgan zugewiesen sind,
Der geschäffsftrhrende Vorstiand ist berechtigt, bei Bedarf aufgabenbezogen flir einzelne
Projekte oder betistet besondere Vertreter z u bestellen und diesen die damit verbundene
Vertretung und Geschäftslührung zu überfagen.
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Er kann femer für bestimmG Aufuaben Ausschüsse bilden, Aufgaben delegieren und
Ordnungen erlassen Ordnungen sind nicht Bestandteil der SaEung.

Die Mitglieder des Vorstands nehmen ihre Aufgaben grundsäElich ehrenamtlich wahr. Bei
Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechfichen Möglichkeiten auch im
Sinne des § 3 Nr. 26a ESIG ausgeübt werden.

Über die erfordertiche Anstellung und weitere Entscheidungen im Rahmen der entgeltlichen
Vereinstitigkeit entscheidet der erweiterte Vorstand -

lm Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen
Aufi,vendungsersatzanspruch nach § 670 BGBfür solche Autwendungen, die ihnen durch die
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. DerAnspruch auf Aufwendungsersatz kann nur
innehalb einer Frist von 6 Monaten nach seiner
Entstehung geltend gemacht werden,
Erstattungen lverden nur gewährt, wenn die Aufovendungen mit prüffähigen Belegen
und Aufstellungen nachgewiesen werden.

§l3Sportjugend

Die Jugendorganisationen der Mitgliedsvereine bilden die Sportiugend des SSV.
Die Jugend verwaltet sich selber im Rahrnen der Jugendordnung.
Der Jugendvorstand ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. Er
entscheidet über die Verwendung der der Jugend zufließenden Mittel.
Organe der Vereinsjugend sind:

der Jugendvorstand und die Jugendversammlung

Näheres regelt die Jugendordnung

§l4Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt alle drei Jahre drei Kassenprüfer, die nicht dem
erweiterten Vor§and angehören dürfen-
Die Kasse des SSV wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung
gewählte Kassenprüfer gepfüft .
Die Kassenprüfer erstatten auf der Mitgliederversammlung Bericht und beantragen bei
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstandes.

§15 Datenschut

Zur Erfällung der Vereinszwecke werden unter Beachtung der geseElichen Vorgaben
des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein erhoben, verarbeitet und genutä.
Jedes Mitglied als natürliche Person hat das Recht aufAuskunfr der zu seiner Person
gespeicherten Dalen, Berichtigung unrichtager Däten, Läschung unberechtigt
gespeicherter Daten,
Spemrng berechtigt gespeicherter Dalen, soweit diese nicht rveiterverarbeitet oder
genutzt werden dürfen-

Allen Mitarbeitem einschließlich de. Organmitglieder des Vereins ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt undzu anderem, als dem derjeweiligen
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu erheben, zu verarbeiten, bekannt zu geben,
Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nuEen. Die Mitarbeiter des Vereins sind
auf die Einhaltung des Datengeheimnisses zu verpflichten-
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§ 164uflösung des SSV

Die Auflösung des SSV kann nur In einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Sofem die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind 2 Mitglieder des
geschäftsführenden Vorstands gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall steuerbegtinstigter Zwecke
fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Erftstadt, die es unmittelbar und ausschließllch
tlr gemeinnüEige Zwecke der Sportförderung verwenden darf.

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversamrnlung am 26.08.2021
beschlossen. Frühere Satzungen verlieren ihre Gülbgkeit.

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei
TiteuFunktionsbezeichnungen etc. die männliche Form gewählt.
Abkürzungen:
LSB NRW = Landessportbund NRW
KSB Rhein-Erft = Kreissportbund Rhein-Erft
SSV= Stadtsportverband Erftstadt

Erft stadt, den 26.08.2021
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